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Für den Bereich der Sozial- und Regionalpolitik waren 1989/90 zwei Vorgänge
bedeutsam: einmal die Bemühungen um die Einführung einer Charta der sozia-
len Grundrechte, zum anderen die politische Öffnung Osteuropas, insbesondere
die Aussicht auf eine deutsch-deutsche Vereinigung, und die damit möglicherwei-
se verbundenen Konsequenzen für die europäische Strukturpolitik. Im ersten Fall
wurden die Gegensätze sowohl zwischen den politischen Konzeptionen der
einzelnen Mitgliedstaaten als auch zwischen den Interessen der gesellschaftlichen
Gruppen deutlich. Die im Dezember im Europäischen Rat mehrheitlich ange-
nommene Gemeinschaftscharta stellt für die Sozialpolitik daher auch nicht den
großen Wurf dar, sondern mehr den kleinsten gemeinsamen Nenner. Im zweiten
Fall mehren sich die Sorgen gerade der strukturell benachteiligten Länder der
Europäischen Gemeinschaft, im Standortwettbewerb um Investoren und bei der
Verteilung von regionalen Fördermitteln gegenüber den osteuropäischen Ländern
erheblich an Terrain zu verlieren1, zumal die Unterstützung des Demokratisie-
rungsprozesses in diesen Ländern durchaus politische Priorität hat.

Sozialcharta ergänzt Binnenmarktprogramm

Die Frage, wie die soziale Dimension im Binnenmarkt hinreichend berücksichtigt
werden kann, ist im Jahre 1989 sehr kontrovers diskutiert worden. Dabei ist
noch einmal deutlich geworden, daß das Binnenmarktprogramm - von der
Schaffung der Freizügigkeit abgesehen - kaum eine spezifisch sozialpolitisch
motivierte Maßnahme enthält. Somit trägt es zu dem in der Einheitlichen Euro-
päischen Akte verankerten Ziel, den wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalt
zu stärken, nur mittelbar - über die Stimulierung des wirtschaftlichen Wohlstands
- bei. Daher galt es, die Kritik zu entkräften, daß die Schaffung des Binnenmark-
tes auf Kosten etwa der Arbeitnehmer oder anderer, sozial schwacher Bevölke-
rungsgruppen vorangetrieben würde und die Unternehmen einseitig profitierten.
Dies sollte mit der Verpflichtung der EG-Mitgliedstaaten auf eine Gemeinschafts-
charta der sozialen Grundrechte erreicht werden. Am 9. Dezember 1989 wurde
diese Charta auf der Tagung des Europäischen Rates in Straßburg angenommen,
allerdings nur durch die Staats- und Regierungschefs von elf Mitgliedstaaten.
Großbritannien blieb bei seinem Widerstand, obwohl die Charta in den einzelnen
Ländern rechtlich nicht verbindlich ist, die in ihr vereinbarten Grundrechte also
nicht eingeklagt werden können. Sie stellt damit einen Kompromiß dar zwischen
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den Forderungen nach stärkerer Verbindlichkeit, die sowohl von den Gewerk-
schaften2 als auch vom Europäischen Parlament3 und einzelnen nationalen
Regierungsvertretern4 aufgestellt worden waren, und der Weigerung von anderer
Seite, allen voran von der britischen Regierung, sich überhaupt auf soziale
Grundrechte festlegen zu lassen5.

Europäische Sozialpolitik im Widerstreit politischer Interessen

Diese Auseinandersetzung macht einmal mehr das Dilemma deutlich, in dem sich
die europäische Sozialpolitik grundsätzlich befindet:
- Es fehlt in den Verträgen an einer klaren Definition der Ziele, die zur Ver-

besserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen der Arbeitskräfte (Art. 117
EWGV) oder zur Stärkung des sozialen Zusammenhalts in der Gemeinschaft
(Art. 130 a EWGV) verfolgt werden sollen6.

- Die Kompetenzen der EG-Kommission sind auf einige arbeitsmarktpolitische
Bereiche beschränkt; sie liegen im wesentlichen in der Herstellung der Freizü-
gigkeit der Arbeitskräfte (Art. 48 ff. EWGV), in der Verbesserung der Arbeits-
umwelt (Art. 118 a EWGV), in der Entwicklung des Dialogs zwischen den
Sozialpartnern auf europäischer Ebene (Art. 118 b EWGV), in Bemühungen
um die Gleichstellung von Mann und Frau in bezug auf das Arbeitsentgelt
(Art. 119 EWGV) und in der Schaffung von gemeinschaftlichen Grundsätzen
für die Berufsausbildung (Art. 128 EWGV). In allen darüber hinausgehenden
sozialen Fragen hat die Kommission lediglich "eine enge Zusammenarbeit
zwischen den Mitgliedstaaten . . . zu fördern" (Art. 118 EWGV).

- Gegensätzliche Auffassungen über die Opportunität staatlicher Eingriffe
prägen insbesondere in der Sozialpolitik die nationalen Vorbehalte gegen ein
gemeinschaftliches Vorgehen, sei es, daß Bedenken gegen zuviel Regulierung
bestehen, sei es, daß angesichts der erheblichen nationalen Unterschiede in
den Systemen der sozialen Sicherheit und in den Wertvorstellungen der
gesellschaftlichen Gruppen der Weg einer gegenseitigen Abstimmung für zu
mühsam angesehen wird.

Die Gemeinschaftscharta stellt den Versuch dar, trotz dieser ungünstigen Rah-
menbedingungen für die Gemeinschaft insgesamt auf sozialem Gebiet Fortschritte
zu erreichen. Mit diesem Katalog an Grundrechten für Arbeitnehmer sind die
sozialpolitischen Ziele, die in den Mitgliedstaaten verfolgt werden sollen, zunächst
einmal konkret benannt. Sie bestehen in den Rechten auf Freizügigkeit, auf freie
Berufswahl und -ausübung, auf sozialen Schutz, auf ausreichende Leistungen der
sozialen Sicherheit, auf Gleichbehandlung sowie - für sozial Schwache, für
Behinderte und für Kinder und Jugendliche - auf spezielle Schutz- oder Hilfe-
maßnahmen; weiterhin sind die Rechte auf einen Beschäftigungsvertrag, auf ein
gerechtes Entgelt, auf bezahlten Jahresurlaub und Ruhezeiten, auf Koalitions-
und Tarifvertragsfreiheit, auf verbesserte Arbeitsbedingungen, auf unentgeltliche
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Berufsberatung, auf berufliche Weiterbildung sowie auf Unterrichtung, Anhörung
und Mitwirkung zu gewährleisten7.

Auf der Grundlage dieser Charta sollen die Mitgliedstaaten und die Kommis-
sion - jeweils in ihrem eigenen Zuständigkeitsbereich und unter Beachtung des
Subsidiaritätsprinzips - ihre sozialpolitischen Aktionen gestalten. Für die Mit-
gliedsländer, deren Zuständigkeit für die Gewährleistung der niedergelegten
Grundrechte ausdrücklich betont wird, ist freilich eine Verpflichtung damit nicht
unmittelbar verbunden.

Kommissionsentwurf verwässert

In ihrem Entwurf zur Gemeinschaftscharta war die EG-Kommission sowohl in
bezug auf den Geltungsbereich als auch in der Frage der Verbindlichkeit deutlich
weiter gegangen8. So sollten Grundrechte in bezug auf Freizügigkeit, Gleichbe-
handlung, sozialen Schutz und angemessene Einkommen nicht nur für Arbeit-
nehmer, sondern auch allgemein für alle Bürger der Europäischen Gemeinschaft
in der Charta verankert werden. Ein Stein des Anstoßes war hier wohl insbeson-
dere, daß ein Land jedem zugewanderten EG-Bürger anderer Nationalität die
gleichen sozialen und steuerlichen Vergünstigungen hätte gewähren sollen wie
den eigenen Bürgern. In diesem Zusammenhang wird häufig die Gefahr des
"Sozialtourismus" in die Länder mit der höchsten sozialen Absicherung gesehen.
Auch Regulierungen wie die Einführung eines angemessenen Grundentgelts für
Arbeitnehmer oder einer Höchstarbeitszeit sowie eines durch sozialpolitische
Maßnahmen abzusichernden generellen Mindesteinkommens waren die Mitglied-
staaten nicht bereit mitzutragen. Darüber hinaus sind vom Ministerrat in dem
Kommissionsentwurf überall dort Abstriche gemacht worden, wo für die einzel-
nen Länder unmittelbar Verpflichtungen zum sozialpolitischen Handeln hätten
entstehen können. Auch wurde in den Text mehrfach die Formel "gemäß der
einzelstaatlichen Gepflogenheiten" eingearbeitet, die letztlich den eigenständigen
Weg jedes Landes in der Sozialpolitik betont.

Der an dieser Stelle deutlich hervortretende Konflikt zwischen den Mitglieds-
ländern untereinander und im Verhältnis zur EG-Kommission ist nicht allein mit
dem erheblichen Wohlstandsgefälle und einem dazu teilweise korrespondierenden
sozialen Gefälle in der Gemeinschaft zu erklären, ein Gefälle, das eine Anglei-
chung der Lebens- und Arbeitsbedingungen in der Gemeinschaft wohl nur auf
lange Sicht erlaubt. Vor allem zeigen sich hier die unterschiedlichen Ansichten
über die Funktion und den Stellenwert von Sozialpolitik überhaupt. Denn in den
Rechten auf Mindesturlaub, Höchstarbeitszeit, Mindesteinkommen und Mindest-
konditionen bei anderen als unbefristeten Arbeitsverträgen sehen die einen den
sozialen Fortschritt, der mit steigendem wirtschaftlichen Wohlstand Hand in
Hand gehen sollte. Die anderen dagegen sehen darin Beschränkungen der
individuellen Entscheidungsfreiheit von Arbeitnehmern und Arbeitgebern; dies
hemme letztlich den wirtschaftlichen Fortschritt, koste Arbeitsplätze und lasse
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damit die sozialen Probleme eher größer werden9.
Es ist zu fragen, ob mit dem nun eingegangenen Kompromiß, den ein Land

noch nicht einmal mitzutragen bereit war, nicht eine Chance vertan ist, das
soziale Anliegen der Gemeinschaft in Zusammenhang mit der Vollendung des
Binnenmarktes klarer zu definieren. Empirische Untersuchungen zur Einkom-
mensverteilung in den reichsten westlichen Industrieländern zeigen, daß der
Anteil der Personen, die in Armut leben, in vielen Ländern erstaunlich hoch
ist10. Die Situation dürfte in Ländern mit geringerem wirtschaftlichen Wohlstand
nicht nennenswert anders sein. Für die USA beispielsweise beträgt dieser Anteil
ein Sechstel. Mit knapp 12 v. H. ist er in Großbritannien beinahe zweieinhalb
mal so groß wie in der Bundesrepublik. In allen Ländern ist der Anteil der Ju-
gendlichen und alten Menschen, die als arm gelten müssen, bei weitem höher
als im Durchschnitt der Bevölkerung. Es ist zu bezweifeln, daß allein durch die
wirtschaftliche Dynamik, die vom Binnenmarktprogramm ausgeht, solche Vertei-
lungseffekte merklich korrigiert werden. Insofern hätte ein Signal der Gemein-
schaft, einen Teil des zusätzlichen Wohlstandes für den sozialen Ausgleich vorzu-
sehen, sicher mehr mit der Absicht von EEA und EWG-Vertrag in Einklang ge-
standen als der Verweis auf die nationale Zuständigkeit für den sozialen Fort-
schritt bei den Arbeitnehmern im Rahmen der Gegebenheiten eines jeden Lan-
des.

In dieser Situation bleibt abzuwarten, wie ernst es die einzelnen Mitgliedstaa-
ten mit der Gewährleistung der nun beschlossenen sozialen Grundrechte neh-
men. Ein gewisser, moralischer Druck könnte sich daraus ergeben, daß die
Kommission jedes Jahr einen Bericht anfertigen wird, in dem sie die Bemühun-
gen der EG-Länder und der Gemeinschaft zur Umsetzung der Gemeinschafts-
charta darstellt und zu dem die EG-Länder entsprechende Informationen bereit
stellen müßten. Aus diesem Bericht würden dann wohl auch die Defizite in
einzelnen Ländern erkennbar werden.

Die EG-Kommission wird die weiteren erforderlichen Schritte auf der Grund-
lage eines sozialpolitischen Aktionsprogramms einleiten, das sie dem Rat Ende
November 1989 vorgelegt hat11. Sie beschränkt sich hierbei auf diejenigen
Bereiche, die nach den Verträgen seit jeher in ihrer Kompetenz liegen: den
sozialen Schutz der Wanderarbeitnehmer, die Freizügigkeit, die Arbeitsbedingun-
gen, die Berufsausbildung sowie die Verbesserung der Sicherheit und des Ge-
sundheitsschutzes der Arbeitnehmer. Dabei betont die Kommission ausdrücklich
auch das in der Gemeinschaftscharta angesprochene Subsidiaritätsprinzip, nach
dem auf Gemeinschaftsebene nur dann Regelungen getroffen werden sollen,
wenn dadurch die Ziele besser erreicht werden können als durch einzelstaatliche
Maßnahmen. Bei der Schaffung der Freizügigkeit und den begleitenden sozialen
Maßnahmen für Wanderarbeitnehmer liegt dies auf der Hand. In den anderen
Fällen können gemeinschaftliche Regelungen angebracht sein, wenn einzelstaatli-
ches Vorgehen zu Unterschieden in der Kostensituation der Unternehmen und
damit zu Wettbewerbsverzerrungen führt.
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Furcht vor sozialem Dumping gerechtfertigt?

Ein langer Jahresurlaub, kürzere Wochenarbeitszeiten und damit gegebenenfalls
in Zusammenhang stehende kurze Maschinenlaufzeiten, günstige Mutterschutzbe-
dingungen, hohe Sicherheitsstandards in der Produktion, ein besseres Arbeitsum-
feld sowie ansehnliche Versorgungsansprüche im Alter, bei Arbeitslosigkeit oder
Berufs- und Erwerbsunfähigkeit stellen in entwickelten Industrieländern einen
merklichen Kostenfaktor dar. Innerhalb eines Landes trifft er die Unternehmen
gleichmäßig. Nach außen kann er die Wettbewerbsfähigkeit beeinträchtigen, wenn
im Vergleich zu den wichtigen Konkurrenzländern ein deutliches Gefälle besteht,
das über den Wechselkurs nicht neutralisiert wird. Dies gilt insbesondere dann,
wenn ein Wirtschaftsraum - wie im Falle der Schaffung des europäischen Bin-
nenmarktes - immer stärker zusammenwächst. Dies begründet die Sorge in den
vorangeschrittenen Ländern für die Aufrechterhaltung der Marktposition auf
Seiten der Arbeitgeber, für den Bestand an sozialen Vorteilen auf Seiten der
Arbeitnehmer. Darüber hinaus nimmt hier die Furcht davor zu, daß es nicht
zuletzt infolge niedriger Lohnnebenkosten zu einer Verlagerung von Unterneh-
men in die weniger vorangeschrittenen Länder kommt und so Arbeitsplätze
verloren gehen12. Aus der Sicht der Länder mit höherer sozialer Sicherung ist
eine Harmonisierung der sozialen Vorschriften oder wenigstens doch die Einfüh-
rung von sozialen Mindeststandards erwünscht, denn auf diese Weise würde ein
Einfluß zur möglichen Schwächung der Wettbewerbssituation entfallen13.

Mit der Beschränkung auf die Kosten der Sozialstandards ist die Diskussion
freilich stark verkürzt worden und trifft nicht den Kern des Problems. Denn
entscheidend für die Wettbewerbsposition ist nicht ein einzelner Bestandteil,
sondern sind die Lohnkosten in ihrer Gesamtheit einerseits, die Produktivität der
Arbeitskräfte andererseits. Beide Komponenten zusammen ergeben die Lohn-
stückkosten, und erst der Vergleich von Höhe und Entwicklung der Lohnstück-
kosten kann Aufschluß darüber geben, inwieweit die Konkurrenzfähigkeit der
Wirtschaft eines Landes gegenüber anderen Wettbewerbern gefährdet erscheint.
Gehen Lohnkosten- und Produktivitätsentwicklung Hand in Hand, so bleiben die
Lohnstückkosten unverändert. Die Tarifvertragsabschlüsse der letzten Jahre
haben darüber hinaus gezeigt, daß Verbesserungen in den Arbeitsbedingungen
etwa durch Arbeitszeitverkürzungen oder zusätzliche Urlaubstage von den
Gewerkschaften durchaus als substitutiv zu Lohnsteigerungen angesehen werden,
so daß ein vergleichsweise rascher Anstieg der Lohnnebenkosten bei mäßig
zunehmenden Tariflöhnen nicht schon eine bedenkliche Entwicklung signalisiert.

Darüber hinaus muß beachtet werden, daß alle Länder der Europäischen
Gemeinschaft mehr oder weniger stark in den Prozeß der internationalen Ar-
beitsteilung eingebunden sind und sich dem Wettbewerb mit Ländern stellen
müssen, die hinsichtlich des Lohnniveaus und der sozialen Absicherung einen
erheblich niedrigeren Standard aufweisen als die europäischen Länder. Die
Tatsache, daß sich die westlichen Industrieländer insgesamt hier durchaus be-
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haupten, ist nicht so sehr ein Ausdruck hoher Marktabschottung nach außen,
sondern vor allem ein Indiz für die hohe Produktivität, die mit hohen Lohnko-
sten in Einklang steht. Dies gilt auch im Verhältnis der EG-Länder untereinan-
der. Die Vollendung des europäischen Binnenmarktes stellt die einzelnen Volks-
wirtschaften daher nicht vor eine grundsätzlich neue Situation. Sollten die
geringeren Lohn- und Lohnnebenkosten in den weniger entwickelten EG-Län-
dern aber die Unternehmen dazu anregen, dort mehr zu investieren und dadurch
eine dynamischere Wirtschaftsentwicklung einzuleiten als in den führenden
Ländern, so wäre dies durchaus im Sinne des regionalen und sozialen Ausgleichs
in der Gemeinschaft. Wenn in den Problemregionen rasch hohe soziale Mindest-
standards gelten müßten, so könnte dies eher zu Standortnachteilen führen, wäre
also kontraproduktiv und zöge zum Ausgleich einen höheren Bedarf an struktu-
rellen Fördermitteln nach sich. Mit dem Voranschreiten der Wirtschaft und mit
dem korrespondierenden Produktivitätsfortschritt - stimuliert durch das Binnen-
marktprogramm - werden aber auch Spielräume für sozialen Fortschritt frei, die
es zu nutzen gilt.

Freilich gibt es einzelne Bereiche, in denen mit der Schaffung des Binnen-
marktes unterschiedliche soziale Normen als Wettbewerbsfaktor schmerzlich
spürbar werden könnten. Dies gilt in erster Linie für den Bausektor und das
Transportgewerbe, die sich im Zuge der Liberalisierung des Dienstleistungsbe-
reichs überhaupt erst dem EG-weiten Wettbewerb stellen und in denen das
regionale Produktivitätsgefälle zweifellos sehr viel flacher ausfällt als das der
Lohnkosten. So könnten sich im Bausektor Formen der Kooperation zwischen
Unternehmen, die Baumaschinen stellen, und Unternehmen, die billige Arbeits-
kräfte beschäftigen, herausbilden. Im Verkehrsgewerbe ist es denkbar, daß
Tochtergesellschaften mit Sitz in Portugal mit wesentlich geringeren Lohnkosten
Transporte etwa zwischen München und Hamburg abwickeln14. Inwieweit solche
Verhaltensweisen eine im Zuge der Vollendung des Binnenmarktes erwünschte
Belebung des Wettbewerbs sind oder ein Unterlaufen nationaler Gegebenheiten
darstellen und damit zur Harmonisierung Anlaß geben, wird unterschiedlich
gesehen15. Offenbar will die EG-Kommission hier zumindest Auswüchsen vor-
beugen. In ihrem sozialpolitischen Aktionsprogramm hat sie entsprechende
Maßnahmen angekündigt: Einmal sollen im Rahmen des freien Dienstleistungs-
verkehrs für Arbeitnehmer - unabhängig von ihrem Heimatland - die Arbeitsbe-
dingungen des Landes gelten, in dem sie tätig werden; zum anderen ist bei der
EG-weiten Öffnung des öffentlichen Auftragswesens zum Schutz der Interessen
der Arbeitnehmer eine Sozialklausel vorgesehen, die den Wettbewerb auf der
Basis von niedrigen Lohnkosten empfindlich einschränkt16. Werden solche Pläne
realisiert, dürften die Befürchtungen, es komme im Zuge des Binnenmarktes zu
einem fühlbaren Druck auf die Löhne und die sozialen Standards, sicherlich zu
revidieren sein.
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Neue Akzente für die Regionalpoliäk?

Am 1. Januar 1989 ist die Reform der Strukturfonds in Kraft getreten17. Im
Zusammenhang damit wurde auch die Verordnung neugefaßt, nach der die
Mittel des europäischen Regionalfonds eingesetzt werden18. Der Schwerpunkt der
beschlossenen Reform liegt auf der intensiveren Abstimmung der strukturpoliti-
schen Maßnahmen der Gemeinschaft mit den einzelstaatlichen Vorhaben. Den
Rahmen dafür bilden Regionalpläne. Sie werden unter Einbeziehung der ver-
schiedenen gebietskörperschaftlichen Ebenen, die an den regionalpolitischen Vor-
haben beteiligt sind, entwickelt und zur Grundlage für die gemeinschaftlichen
Förderkonzepte gemacht.

Um diese Reform umzusetzen, wurden 1989 die Verzeichnisse der nach den
verschiedenen Zielen förderungswürdigen Regionen von der Kommission ge-
nehmigt. Sie betreffen zum einen Regionen mit Entwicklungsrückstand (Ziel
Nr. 1), zum anderen Gebiete rückläufiger industrieller Entwicklung (Ziel Nr. 2)
und schließlich die ländlichen Gebiete (Ziel Nr. 5 b). Weiterhin wurde der mit-
telfristig geltende Finanzierungsrahmen für die einzelnen Ziele festgelegt, und
es wurden die gemeinschaftlichen Förderkonzepte für das erste Ziel - betroffen
sind Griechenland, Spanien, Portugal, Italien, Frankreich, Irland und Großbritan-
nien - und für das zweite Ziel - begünstigt sind 60 Regionen in neun Mitglied-
staaten - beschlossen19. Weiterhin wurden fünf Programme von gemeinschaftli-
chem Interesse gebilligt, die der Unterstützung von Bergbaurevieren, der Um-
weltverbesserung in rückständigen Gebieten, der Stärkung regionaler Aktivitäten
im Bereich Forschung und Entwicklung, der Zusammenarbeit in Grenzregionen
und schließlich der Unterstützung von weitabgelegenen Regionen dienen sollen.
Andere Programme, die bereits in den Vorjahren konzipiert worden waren, wie
die Integrierten Mittelmeerprogramme oder die Gemeinschaftsprogramme für die
Eisen- und Stahlindustrie sowie den Schiffbau, wurden weitergeführt. Ein be-
trächtlicher Teil der gemeinschaftlichen Fördermittel entfiel nach wie vor auf na-
tionale Programme von gemeinschaftlichem Interesse und andere nationale Vor-
haben. Die Gemeinschaftsprogramme erhalten indes nach und nach ein größeres
Gewicht.

Ohne Zweifel verspricht die Reform eine größere Transparenz in der Struk-
turpolitik im Zusammenwirken von regionalen, nationalen und gemeinschaftli-
chen Instanzen und damit auch eine höhere Effizienz der eingesetzten Mittel,
zumal auch die Möglichkeiten zur Evaluierung der Gemeinschaftsmaßnahmen
verbessert worden sind. Inwieweit das neue Instrumentarium nun greift, so daß
die beträchtlich aufgestockten Mittel wirksam zum Abbau des weiterhin hohen
regionalen Entwicklungsgefälles in der Gemeinschaft beitragen, kann indessen
heute noch nicht beurteilt werden.
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Öffnung im Osten bedeutet zusätzlichen Finanzbedarf

Inzwischen werden jedoch weitere Anforderungen an die europäische Struktur-
und Regionalpolitik gestellt, die mit der politischen Öffnung der DDR und der
osteuropäischen Länder zusammenhängen. Zur Unterstützung des Demokratisie-
rungsprozesses kommt es nicht zuletzt darauf an, die Reibungsverluste beim
Übergang von der zentralen Planwirtschaft zu einem effizienten marktwirtschaftli-
chen System gering zu halten und so die Volkswirtschaften möglichst rasch
leistungsfähig zu machen. Ohne westliche Hilfe dürften diese Länder dabei über-
fordert sein. Auf dem Pariser Weltwirtschaftsgipfel im Juli 1989 sind infolgedes-
sen - zunächst für Ungarn und Polen - Hilfen beschlossen worden. Nach einer
überschlägigen Rechnung der Kommission auf der Basis der in der Gemeinschaft
gebräuchlichen Kriterien zur Bestimmung von regionaler Rückständigkeit beliefe
sich der Finanzbedarf für die osteuropäischen Länder auf etwa 14 Mrd. ECU,
einschließlich der ergänzenden Maßnahmen der Europäischen Investitionsbank
sogar auf knapp 20 Mrd. ECU jährlich, und zwar über einen Zeitraum von fünf
bis zehn Jahren20. Soweit Ungarn, Polen, die Tschechoslowakei, Bulgarien und
Rumänien betroffen sind, ist es freilich nicht in erster Linie Sache des Europäi-
schen Regionalfonds, Finanzmittel bereitzustellen. Hier soll eine Europäische
Bank für Wiederaufbau und Entwicklung bei der Bereitstellung von Finanzie-
rungsmitteln eine zentrale Rolle spielen.

Anders ist dies aber bei der DDR im Falle einer raschen Vereinigung beider
deutscher Staaten zu sehen, da das Gebiet der heutigen DDR dann direkt zur
Europäischen Gemeinschaft zu zählen ist. Im Entwicklungsstand ist die DDR
durchaus mit vielen rückständigen EG-Regionen vergleichbar, so daß aus dem
Regionalfonds und aus der Abteilung Ausrichtung des Agrarfonds hier erhebliche
Mittel bereitgestellt werden müßten. Ihr Umfang wurde in ersten Schätzungen
auf rund zwei Mrd. ECU jährlich veranschlagt; hinzu kämen noch Garantiezah-
lungen für die landwirtschaftliche Produktion sowie Strukturhilfen im Rahmen
der EGKS und der Euratom21. Die Gemeinschaft wäre nun schlecht beraten,
wenn sie diesen zusätzlichen Finanzbedarf zum Anlaß nähme, eine Neuverteilung
der zur Verfügung stehenden Strukturmittel vorzunehmen, der zu Lasten der
übrigen rückständigen Länder und Regionen ginge. Dies behinderte den Prozeß
des regionalen und sozialen Zusammenhalts beträchtlich und stellte die politische
Glaubwürdigkeit der Gemeinschaft insbesondere aus der Sicht der strukturschwa-
chen Mittelmeerländer in Frage. Es kann daher nur der Weg gegangen werden,
für zusätzliche Mittel zu sorgen. Im Falle der DDR könnte dies zu einem großen
Teil dadurch geschehen, daß der gegebene Finanzrahmen voll ausgeschöpft
wird22. Für weitergehende Hilfen an die übrigen osteuropäischen Länder muß
wohl auch über die Erweiterung des finanziellen Spielraums der Gemeinschaft
nachgedacht werden.
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